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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 037-2022 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2022.RRGR.50 
  
Eingereicht am: 07.03.2022 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Wenger (Spiez, EVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Steiner (Boll, EVP) 
Schilt (Utzigen, SVP) 
Ritter (Burgdorf, glp) 
Roggli (Rüschegg Heubach, Die Mitte) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Nein 10.03.2022 
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Sicherheitsdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Personalbrief für abgewiesene Asylsuchende ohne Rückkehrmöglichkeit 

Der Regierungsrat wird beauftragt, den abgewiesenen Asylsuchenden ohne Rückkehrmöglich-
keiten einen Personalbrief auszustellen. Mit dem Personalbrief sollen kostspielige Anhaltungen 
und Gerichtsprozesse vermieden werden. 

Begründung: 

In den letzten Monaten wurden abgewiesene Asylsuchende ohne Rückkehrmöglichkeit von der 
Polizei angehalten und anschliessend in einem Gerichtsverfahren verurteilt. Wir schätzen die 
Kosten, die dem Kanton Bern für einen solchen Interventionsfall anfallen, auf 15 000 bis 20 000 
Franken. Mit diesen Verfahren kann in der ausweglosen Situation dieser Menschen keine Ver-
änderung erwirkt werden. Was bleibt, ist eine Einschüchterung und viel Ärger für die Gastfami-
lien und die Hilfeleistenden. 

Der Personalbrief soll vom Kanton den Betroffenen abgegeben werden und deren Personalien 
enthalten. Ebenso soll die Adresse der Gastfamilie aufgeführt werden. Es handelt sich um ein 
kantonales Papier, das im Kontakt mit Behörden und Polizei helfen soll. 

Der Personalbrief kann keine Niederlassungsbewilligung ersetzen, aber er kann helfen, Steuer-
gelder nicht völlig wirkungslos auszugeben. Auch die kostbare Zeit unserer geschätzten Polizis-
tinnen und Polizisten kann sinnvoller eingesetzt werden. 

Begründung der Dringlichkeit: Damit diese unnötigen Kosten und der Ärger der Gastfamilien möglichst schnell ge-
stoppt werden, ist Dringlichkeit erforderlich. 
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Verteiler 
‒ Grosser Rat 


